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Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung für Kunden ohne  
Leistungsmessung gültig ab 01.01.2012 
 

1 Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung 
 
 

Zählertyp 

Entgelt je Zählpunkt in EUR/Jahr 

Messstellen- 
betrieb  
Netto1) 

Messstellen- 
betrieb  
Brutto1) 

G4 bis G6 
15,13 18,00 

G4 bis G6 temperaturkompensiert 
17,13 20,38 

G16 bis G25 
35,80 42,60 

G16 bis G25 temperaturkompensiert 
37,80 44,98 

ab G40 
268,70 319,75 

 

Zählertyp 

Entgelt je Zählpunkt in EUR/Jahr 

Messung 
Netto 2) 

Messung 
Brutto 2) 

G4 bis G6 
5,11 6,09 

G4 bis G6 temperaturkompensiert 
5,11 6,09 

G16 bis G25 
5,11 6,09 

G16 bis G25 temperaturkompensiert 
5,11 6,09 

ab G40 
5,11 6,09 

 
1) Die Entgelte für den Messstellenbetrieb sowie für die Messung gelten soweit der 

Netzbetreiber  der Messstellenbetreiber ist. 

2)     Dieser Kostensatz gilt in selber Höhe auch bei Selbstablesung. 
 

Die Entgelte für den Messstellenbetrieb sowie für die Messung gelten, soweit der 

Netzbetreiber der Messstellenbetreiber und Messdienstleister ist. 
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Zählertyp 

Entgelt je Zählpunkt in EUR/Jahr 

Abrechnung 
Netto  

Abrechnung 
Brutto  

G4 bis G6 
15,48 18,42 

G4 bis G6 temperaturkompensiert 
15,48 18,42 

G16 bis G25 
15,48 18,42 

G16 bis G25 temperaturkompensiert 
15,48 18,42 

ab G40 
15,48 18,42 

 

 

2 Unterjährige Ablesung von Zählerständen 
 
Soweit der Lieferant den Netzbetreiber zu Ablesungen außerhalb des rollierenden Verfah-

rens beauftragt, ist der Netzbetreiber berechtigt, eine Kostenpauschale pro Ablesung in 

Rechnung zu stellen in Höhe von: 
 

Netto Brutto 

Entgelte in EUR/zusätzliche Ablesung 43,46 51,72 
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Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung für Kunden mit  
Leistungsmessung gültig ab 01.01.2012 
 

1 Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung 
 

 

Zählertyp 

Entgelt je Zählpunkt in EUR/Jahr 

Messstellen- 
betrieb  
Netto1) 

Messstellen- 
betrieb  
Brutto1) 

ab G40 mit Verbrauch > 1,5 GWh 
680,00 809,20 

 

Zählertyp 

Entgelt je Zählpunkt in EUR/Jahr 

Messung 
Netto 2) 

Messung 
Brutto 2) 

ab G40 mit Verbrauch > 1,5 GWh 
530,54 631,34 

 
1) Die Entgelte für den Messstellenbetrieb sowie für die Messung gelten soweit der Netzbetrei-

ber  der Messstellenbetreiber ist. 

2)     Dieser Kostensatz gilt in selber Höhe auch bei Selbstablesung. 

 

Die Entgelte für den Messstellenbetrieb sowie für die Messung gelten, soweit der Netzbe-

treiber der Messstellenbetreiber und Messdienstleister ist. 

 

Zählertyp 

Entgelt je Zählpunkt in EUR/Jahr 

Abrechnung 
Netto  

Abrechnung 
Brutto  

ab G40 mit Verbrauch > 1,5 GWh 
275,68 328,06 

 

2 Handauslesung 
 
Sofern eine Installation des notwendigen Geräteequipments nicht erfolgt und dies nicht 

durch den Netzbetreiber verschuldet ist, wird für jede manuelle Handauslesung ein Entgelt 

fällig in Höhe von: 
 

Netto Brutto 

Entgelte in EUR/Handauslesung 214,50 255,26 
 

 
 

 

Die Handauslesung wird auch dann in Rechnung gestellt, wenn aus Gründen, die der Netz-

betreiber nicht zu vertreten hat, die Fernauslesung aus technischen Gründen nicht möglich 

ist. 
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Sollte durch Verschulden des Kunden ein höherer Aufwand (z.B. mehrfache Anfahrt auf-

grund des fehlenden bzw. nicht funktionierenden TK-Anschlusses) entstehen, wird dieser 

nach einem Stundensatz abgerechnet in Höhe von: 

 
 

EUR/Stunde  
Netto 

EUR/Stunde 
Brutto 

Stundensatz höherer Aufwand 62,00 73,78 

 


